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Landesverwaltungsamt - Postfach 20 02 56 - 06003 Halle (Saale) 

Alle Landkreise 

Kreisfreie Städte 

Datenschutz in Einwohnerfragestunden 

Rundverfügung 13/2023 

Aus gegebenem Anlass weise ich auf Folgendes hin: 

Bei öffentlichen Sitzungen der Vertretung und ihrer beschließenden Aus- 

schüsse ist gemäß $ 28 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) vor- 

gesehen, dass Einwohnerfragestunden durchgeführt werden müssen bzw. in 

beratenden Ausschüssen dürfen. Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung. 

In einigen Geschäftsordnungen der Vertretungen ist geregelt, dass die Ein- 

wohner ihren Namen und die Anschrift nennen müssen, um überhaupt Fragen 

stellen zu dürfen. Anschließend werden die Namen auch in die Niederschrift 

der Sitzung aufgenommen. 

Diese Regelungen sind nicht rechtskonform. Die Öffentlichkeit von Einwohner- 

fragestunden bedeutet nicht, dass Personen dort zwingend ihren Namen an- 

geben müssen. $ 28 Abs. 2 KVG LSA kommt als Rechtsnorm lediglich als 

Grundlage für die Statusfeststellung eines Einwohners in Betracht. 

Es geht lediglich darum sicherzustellen, dass als anfragende Person nur Ein- 

wohner der jeweiligen Kommune Gehör finden. Um dies zu gewährleisten, ge- 
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nügt z. B. die Feststellung des Wohnsitzes durch Vorlage des Personalausweises. Nach einer sol- 

chen Verifikation ist keine weitere Datenverarbeitung mehr erforderlich. Es kommt insbesondere 

nicht darauf an, wer konkret welche Fragen stellt. Eine Erhebung und Veröffentlichung der Namen 

von Fragen stellenden Einwohnern oder gar der Wohnanschrift, die in der Verwaltung eingesehen 

werden kann oder im Internet veröffentlicht wird, ist daher nur zulässig, wenn die Betroffenen sich 

hiermit einverstanden erklärt haben. 

Die Regelungen zur Aufnahme von Namen und Anschriften in Niederschriften sind nicht rechtskon- 

form. Eine Verarbeitung der Daten ist gem. Art. 6 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung nur recht- 

mäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden unter a) bis f) aufgeführten Bedingungen erfüllt 

ist. 

Eine namentliche Nennung von Personen in einer Niederschrift, die in der Verwaltung eingesehen 

werden kann oder im Internet veröffentlicht wird, ist nur dann zulässig, wenn dies durch Rechtsvor- 

schrift geboten ist oder die betroffenen Personen mit einer solchen Veröffentlichung ausdrücklich 

einverstanden sind. Das allgemeine Datenschutzrecht sieht Regelungen für eine solche Veröffent- 

lichung nicht vor, weil es dem grundlegenden Zweck der Rechtsnormen (den Schutz personenbe- 

zogener Daten und nicht deren Offenlegung) sowie dem das Datenschutzrecht nach wie vor tra- 

genden Grundsatz der Datensparsamkeit — nach dem so wenige personenbezogene Daten wie 

möglich zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen sind — widersprechen würde. 

Für die Veröffentlichung der Namen der Fragesteller gibt es keine Rechtsgrundlage. Die Einwoh- 

nerfragestunde ist zwar Teil der öffentlichen Sitzung der Vertretung und ihrer Ausschüsse. Über 

jede Sitzung der Vertretung und ihrer Ausschüsse ist gemäß $ 58 Abs. 1 und 3 KVG LSA eine 

Niederschrift aufzunehmen, bei der auch die Namen der Teilnehmenden aufzuführen sind. Dies 

betrifft jedoch lediglich die Mitglieder der Vertretung, nicht die Einwohner als Fragesteller. 

Nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) EU-Datenschutz-Grundverordnung ist die Verarbeitung von Daten nur 

rechtmäßig, wenn sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, welcher der Ver- 

antwortliche unterliegt. Nach Art. 6 Abs. 3 EU-Datenschutz-Grundverordnung wird die Rechtsgrund- 

lage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstabe c) festgelegt durch Unionsrecht oder das 

Recht der Mitgliedstaaten. 

Das Gesetz zur Ausfüllung der Verordnung (EU) 2016/679 und zur Anpassung des allgemeinen 

Datenschutzrechts in Sachsen-Anhalt (DSAG LSA) scheidet als Rechtsgrundlage für die Veröffent- 

lichung aus; es fehlt bereits an der Erforderlichkeit der Verarbeitung der Daten. Auch im Unionsrecht 

und dem KVG LSA sind keine rechtlichen Verpflichtungen ersichtlich, die Namen und die Wohnan- 

schrift der Fragestellenden zu speichern und zu verarbeiten. Eine Regelung in der Geschäftsord- 

nung der Vertretung, dass Fragen der Einwohner, die nicht sofort beantwortet werden können, im
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Nachhinein schriftlich beantwortet werden, ist nach dem KVG LSA nicht vorgeschrieben. Es handelt 

sich hierbei um eine freiwillige Leistung der Kommune, zu der keine rechtliche Verpflichtung besteht 

und stellt somit keine Rechtsgrundlage im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) EU-Datenschutz- 

Grundverordnung dar. 

Eine pragmatische Lösung könnte wie nachstehend beschrieben aussehen: 

Nach Art. 6 Abs. 1 a) EU-Datenschutz-Grundverordnung ist die Verarbeitung rechtmäßig, wenn die 

betroffene Person ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten gegeben hat. In der Praxis sind die meisten Fragesteller mit einer Veröffentlichung einver- 

standen. Vor oder zu Beginn der Einwohnerfragestunde weist der/die Vorsitzende der Vertretung 

oder eine sonst autorisierte Person aus der Verwaltung darauf hin, dass Fragen, die von Einwoh- 

nern im Rahmen der Einwohnerfragestunde gestellt werden, in die Niederschrift mit der Nennung 

des Namens aufgenommen werden und die Niederschrift eingesehen werden kann und ggf. im 

Internet veröffentlicht wird. Dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Betroffenen sofort 

oder auch später widersprechen können. Widersprüche sind umgehend zu berücksichtigen. Dies 

gilt auch bezüglich bereits veröffentlichter Niederschriften. Diese sind so zu ändern, dass die Namen 

herausgenommen oder geschwärzt werden. Die Vorsitzenden der Vertretungen müssen darauf 

achten, dass die Einwohner darüber aufgeklärt werden, dass der Nennung des Namens sowie der 

Protokollierung und Veröffentlichung ihrer Namen bei Einwohnerfragestunden widersprochen wer- 

den kann. Nach Art. 7 Abs. 1 EU-Datenschutz-Grundverordnung hat der Verantwortliche nachzu- 

weisen, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt 

hat. Es empfiehlt sich daher, die Verfahrensweise in die Niederschrift aufzunehmen. Der Verant- 

wortliche ist der/die Vorsitzende der Vertretung. 

Ich bitte die Landkreise, auch die Gemeinden entsprechend zu informieren. 

Im Auftrag 
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